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Bei diefem Anlaffe wurde von Bauer aum erftenmafe bie
Grage eines Marfenfredites aufgeworfen. Die Kommiffion
befchloß, einen Portofredit von 100000 Fr. zu gewähren für
‚die erfte Kaffe, jedoch nur gegen Bankbürgfchaft. Bauer machte
demgegenüber darauf aufmerffam, daß das Land jährlich eine
Briefportoeinnahme von 9 Millionen Fr. haben merde. Anftelle
eines Borfchuffes von 100,000. Fr. gegen Vanfbürg{haft
{hlug er einen Vor{chup von nur 75,000.— Fr. für blog 10
Tage vor, wogegen die Banfgarvantie erjest werden {ollte durch
eine Geminnbeteiligung des Landes von 20% der Nachzah-
{ungen oder 10% bed RNeingewinnes. Und damit erflärte fich
die Kommiffion einhellig einverftanden. Hierauf wurde die
Redaktion eines ntmurfe8 bejcblopen, vomit bie Herren Dr.
Emil Bed und Abg. Wachter beauftragt wurden.

: 4. Die erfte Austunft.

YUnterdeffen war dure die Gpar- und Leibfafje in Baduz
die erfte Ausfunft über das Vanffaus Gautier & Cie. A. SG.
eingefaufen, bie folgenden Wortlaut Haut:

„Nach eingehokter tefepbonij$er Information über das
Banthous Gautier & Cie. U. G., Luzern, teilen wir Ihnen zu
Ihrer gejülfigen fenntnisnabme mitt, baB genannte Firma vor
einemSale in eine Altiengefelljhaft umgewandelt morbenilt.
Das Aktienkapital beträgt 1.000,000 Franken unb follen [ämt-
lide Aktien in den Händen der Familie Sautier Hid befinden.
Wie wir in Erfahrung bringen fonnten, ift das Bankhaus Sau-
tier & Cie. bis Heute Jeinen Verpflidgtungen immer pünktlich
nogetogmen und fol für einen größeren Betrag unbedingt
gut jein." . :

5. Der Vertragéenttvurf auf Grund der
ommiffionsverbandlungen.

„Konzeffion

Die Regierung des Fürftentums Liedtenfjtein erteilt der Firma
Sautier & ‚Co. in Luzern und der Weririebsunion in Iriejenberg die
Bewilligung zur gemeinjamen GCrridjtung und Durchführung einer
RKiafjeniottérie unter ben nadjtefenben Bedingungen:

I. Songejfiondze.
Art. rt. 1.

Als Konzeflionäre gelten die Bank Sautier & Co. in Luzern und
die Veririebsunton Triclenbets,
. SBeibe.BaBen jür alle Nedisnerbälinifle aus bem LotteriegejGäft
in Baduz Redtsbomizil ju nefmen. .

Cine Abtretung der Ronjelhonsbereditigung im ganzen ober von
einem berjéfben ift obne Zuftimmung der Regierung nicht gejtattet.


